
   

  
 

 

 
 

Gesuch um Erteilung eines Exportfahrzeugausweises 
 
Exportschilder werden nur an Personen abgegeben, die im Kanton Glarus angemeldet sind 
oder das Fahrzeug zuletzt im Kanton Glarus eingelöst war. 
 

GL  
 

Name / Firma  Art des Fahrzeuges  

Vorname  Marke / Typ  

Adresse  Fahrgestell-Nr.  

PLZ / Ort  Stammnummer  

Geburtsdatum   

Heimatort-/Staat  
 
Allgemeine Bedingungen 
 
1. Notwendige Unterlagen für die Ausgabe eines Exportfahrzeugausweises 

 Personalausweis (Pass, ID oder Ausländerausweis) 

 Vollständig ausgefülltes Gesuchsformular 

 Fahrzeugpapiere 

 Bargeld / EC-Karte oder Postcard (Gebühren und Verkehrsabgaben) 
 
2. Für Fahrzeuge, deren erste Inverkehrsetzung mehr als 8 Jahre und die letzte Prüfung mehr als 

2 Jahre zurückliegt, muss vor der provisorischen Immatrikulation ein Nachweis über die Be-
triebssicherheit vorgelegt werden. Dieser Nachweis muss entweder in Form eines amtlichen 
Prüfungsberichtes oder einer Bestätigung der Betriebssicherheit eines ermächtigten Garagen-
betriebes erbracht werden. Ausnahmen: Gesellschaftswagen, Lastwagen, Sattelschlepper und 
Anhänger über 3.5 t benötigen eine Betriebssicherheitsbestätigung, wenn die letzte Prüfung 
mehr als 1 Jahr zurückliegt. 
 

3. Fahrzeuge mit technischen Mängeln müssen zuerst beim Strassenverkehrsamt vorgeführt wer-
den.  
 

4. Fristverlängerungen und wiederholte Zulassung des gleichen Fahrzeuges sind nicht zulässig. 
 

5. Evtl. auftretende Unfälle sind unverzüglich schriftlich dem Strassenverkehrsamt zu melden. 
 

6. Nach Ablauf der Gültigkeit verzichtet das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt auf die Rück-
gabe des befristeten Schildes, deshalb kann das Kontrollschildpaar vernichtet werden 
(Art. 18 VVV, Verkehrsversicherungsverordnung). 
 

7. Der Exportfahrzeugausweis gilt im Ausland als offizielles Fahrzeugdokument und ist deshalb 
für allfällige Fahrzeugimmatrikulationen im Ausland als Fahrzeugausweis zulässig. 

 
Der/die Gesuchsteller/in bestätigt, die allgemeinen Bedingungen gelesen zu haben und nimmt da-
von Kenntnis, dass wahrheitswidrige Angaben Bestrafung nach sich ziehen und die Versicherungs-
gesellschaft von ihrer Leistungspflicht befreit. Dieses Gesuchsformular ist vom Gesuchsteller/in 
persönlich zu unterzeichnen. Er/Sie bestätigt damit, dass das oben erwähnte Fahrzeug betriebssi-
cher ist. 
 
 
Ort / Datum:  _____________________ Unterschrift:  ____________________________  

Strassenverkehrs-  

und Schifffahrtsamt  

Mühleareal 17 Tel. 055 646 54 00 E-Mail: stva@gl.ch 
Postfach  Internet:  stva.gl.ch 
8762 Schwanden  eautoindex.ch 
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